
 

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
75. Ratssitzung vom 27. November 2019 
 
 
 
1938. 2019/299 

Weisung vom 03.07.2019: 
Kultur, «Verein Zürich tanzt», Beiträge 2020–2023 

  
Antrag des Stadtrats: 
 
1. Dem Verein «Zürich tanzt» wird ein jährlich wiederkehrender Betriebsbeitrag von 

Fr. 334 290.– für die Jahre 2020–2023 bewilligt. Für den Fall der Annahme der 
Konzeptförderung entfällt der jährliche Betriebsbeitrag von Fr. 334 290.– auf den 
Zeitpunkt der Einführung der Konzeptförderung, voraussichtlich per 1. August 2022. 
Im Einführungsjahr der Konzeptförderung wird der Beitrag pro rata temporis 
ausbezahlt. 

2. Der Betriebsbeitrag wird jährlich der Teuerung angepasst. Massgebend ist der 
Zürcher Index der Konsumentenpreise (als Basis gilt der höhere der beiden Werte 
von Dezember 2018 und Dezember 2019). Eine negative Jahresteuerung führt nicht 
zu einer Beitragsreduktion, wird aber in den Folgejahren mit positiven Indexwerten 
verrechnet. Weist die letzte städtische Jahresrechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, 
kann der Stadtrat ganz oder teilweise auf die Anpassung verzichten. 

3. Weist die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen Fran-
ken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. Weist die Stadt danach in 
der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 
2 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr erneut einen Bilanzfehlbe-
trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung danach 
weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Pro-
zent.  
Tritt in der Rechnung der Stadt direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention 
im Folgejahr um 1 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach ei-
nem direkten Bilanzfehlbetrag erneut einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-
tion um 3 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr weiterhin einen Bi-
lanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent.  
Sobald die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken 
ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Referentin zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsmehrheit:  
 
Simone Hofer Frei (GLP): «Zürich tanzt» ist eine dreitägige Tanzveranstaltung, die je-
weils im Frühling stattfindet. Überall in der Stadt finden Vorführungen, Tanzworkshops, 
Hip Hop- und Streetdance-Battles statt – prominent im Hauptbahnhof, aber auch bei-
spielsweise in den Quartierzentren und auf öffentlichen Plätzen. Zürich tanzt offenbar 
gern, denn 95 Prozent der Veranstaltungen sind ausverkauft. Von 2016 bis 2018 sind die 
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Besucherzahlen stets angestiegen. Die Organisation zählt 120 Stellenprozente, die Trä-
gerschaft ist der Verein «Zürich tanzt». Der Antrag lautet auf Weiterführung der jährli-
chen Betriebsbeiträge von 334 290 Franken. Bei einer Neuausrichtung des Fördermo-
dells würde «Zürich tanzt» der Konzeptförderung zugeordnet. Die Mehrheit der Kommis-
sion empfiehlt, dem Antrag des Stadtrats zuzustimmen. 
 
Kommissionsminderheit Änderungsantrag zu Dispositivziffer 1, Änderungsantrag zu Dis-
positivziffer 2 und Schlussabstimmung: 
 
Stefan Urech (SVP): Die Stadt Zürich tanzt am Rand des finanziellen Abgrunds und 
sollte sich nicht zu viele Pirouetten leisten. Wir anerkennen, dass dieser Event sehr 
beliebt ist. Wir bekamen auch den Eindruck, dass die Leitung des Vereins wirtschaftlich 
denkt und vorwärtsschaut. Deshalb trauen wir diesem Verein zu, dass die bisher gespro-
chenen Gelder als Anschubfinanzierung angeschaut werden und der Verein immer mehr 
versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Wir wünschen uns in unserem Kürzungsantrag, 
dass «Zürich tanzt» weiterhin in der Bahnhofshalle stattfinden kann. Der Verein profitiert 
denn auch von einem Deal zwischen der Stadt und der SBB, der der Stadt die Benut-
zung des Bahnhofs an fünf Tagen gewährt. Ein Tag von diesem Kontingent geht an «Zü-
rich tanzt». Das ist eine Ausgangslage, um die sich jeder andere Verein oder Veranstal-
ter reissen würde und eine gute Grundlage, um finanziell unabhängig zu werden. Wir 
möchten die Kürzung nicht auf einen Schlag, sondern Schritt für Schritt vornehmen, so 
dass der Verein langsam auf eigene Tanzbeinen zu stehen kommen kann. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 1 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsan-
trags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 1: 
 
1. Dem Verein «Zürich tanzt» wird ein jährlich wiederkehrender Betriebsbeitrag von 

Fr. 334 290.– 224 290.– für die Jahre 2020–2023 bewilligt. Für den Fall der An-
nahme der Konzeptförderung entfällt der jährliche Betriebsbeitrag von Fr. 334 290.– 
224 290.– auf den Zeitpunkt der Einführung der Konzeptförderung, voraussichtlich 
per 1. August 2022. Im Einführungsjahr der Konzeptförderung wird der Beitrag pro 
rata temporis ausbezahlt. 

 
Mehrheit: Simone Hofer Frei (GLP), Referentin; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Yasmine 

Bourgeois (FDP), Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Isabel Garcia (GLP), Christian Huser 
(FDP), Maya Kägi Götz (SP), Patrik Maillard (AL), Ursula Näf (SP), Mark Richli (SP),  
Urs Riklin (Grüne) 

Minderheit: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Referent; Roger Bartholdi (SVP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 90 gegen 16 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
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Änderungsantrag zu Dispositivziffer 2 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsan-
trags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Streichung der Dispositivziffer 2 (die Disposi-
tivziffer 3 wird zu Dispositivziffer 2). 
 

Mehrheit: Simone Hofer Frei (GLP), Referentin; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Yasmine 
Bourgeois (FDP), Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Isabel Garcia (GLP), Christian Huser 
(FDP), Maya Kägi Götz (SP), Patrik Maillard (AL), Ursula Näf (SP), Mark Richli (SP),  
Urs Riklin (Grüne) 

Minderheit: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Referent; Roger Bartholdi (SVP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 96 gegen 15 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 3 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsan-
trags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Streichung der Dispositivziffer 3. 
 

Mehrheit: Simone Hofer Frei (GLP), Referentin; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Vize- 
präsident Stefan Urech (SVP), Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP), Isabel 
Garcia (GLP), Christian Huser (FDP), Maya Kägi Götz (SP), Ursula Näf (SP), Mark Richli 
(SP) 

Minderheit: Urs Riklin (Grüne), Referent; Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Patrik Maillard (AL) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 82 gegen 25 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–3 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1–3. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung der Dispositivziffern 1–3. 
 

Mehrheit: Simone Hofer Frei (GLP), Referentin; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Yasmine 
Bourgeois (FDP), Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Isabel Garcia (GLP), Christian Huser 
(FDP), Maya Kägi Götz (SP), Patrik Maillard (AL), Ursula Näf (SP), Mark Richli (SP),  
Urs Riklin (Grüne) 

Minderheit: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Referent; Roger Bartholdi (SVP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 96 gegen 15 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
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Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
1. Dem Verein «Zürich tanzt» wird ein jährlich wiederkehrender Betriebsbeitrag von 

Fr. 334 290.– für die Jahre 2020–2023 bewilligt. Für den Fall der Annahme der 
Konzeptförderung entfällt der jährliche Betriebsbeitrag von Fr. 334 290.– auf den 
Zeitpunkt der Einführung der Konzeptförderung, voraussichtlich per 1. August 2022. 
Im Einführungsjahr der Konzeptförderung wird der Beitrag pro rata temporis 
ausbezahlt. 

2. Der Betriebsbeitrag wird jährlich der Teuerung angepasst. Massgebend ist der 
Zürcher Index der Konsumentenpreise (als Basis gilt der höhere der beiden Werte 
von Dezember 2018 und Dezember 2019). Eine negative Jahresteuerung führt nicht 
zu einer Beitragsreduktion, wird aber in den Folgejahren mit positiven Indexwerten 
verrechnet. Weist die letzte städtische Jahresrechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, 
kann der Stadtrat ganz oder teilweise auf die Anpassung verzichten. 

3. Weist die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen Fran-
ken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. Weist die Stadt danach in 
der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 
2 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr erneut einen Bilanzfehlbe-
trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung danach 
weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Pro-
zent.  
Tritt in der Rechnung der Stadt direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention 
im Folgejahr um 1 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach ei-
nem direkten Bilanzfehlbetrag erneut einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-
tion um 3 Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr weiterhin einen Bi-
lanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent.  
Sobald die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken 
ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mitteilung an den Stadtrat und amtliche Publikation am 4. Dezember 2019 gemäss 
Art. 12 der Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2020) 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


